
Die Regulierung von Leasinginstituten in 
Deutschland hat ihren Ursprung in der 
 Unternehmenssteuerreform 2008, die die 
bis zum Jahr 2007 anwendbaren Gewerbe-
steuergrundsätze für das Leasingge- 
schäft verändert und damit zu einer 
gewerbesteuer lichen Benachteiligung dieser 
Finanzierungsform gegenüber der Kreditfi-
nanzierung geführt hat. Seit der Unterneh-
menssteuerreform 2008 sind Lea singraten 
in Höhe eines Zinsanteils vom Leasing-
nehmer der Gewerbesteuer zu unterwerfen, 
ohne dass auf Seiten des  Leasinggebers das 
gewerbesteuerliche „Bankenprivileg“ nach 
§ 19 GewStDV angewendet werden konnte. 
Diese Ungleichbehandlung der Produkte 
Leasing und Kredit wurde mit der Ein-
räumung des Bankenprivilegs für Leasing-
gesellschaften durch das Jahressteuergesetz 
2009 aufgehoben. 

Finanzdienstleistungsinstitute

In dem Jahressteuergesetz 2009 wurde da-
her das Finanzierungsleasing in den Katalog 
der Finanzdienstleistungen aufgenommen 
(§ 1 Abs. 1a Nr. 10 KWG). Dadurch fallen 
das Finanzierungsleasing betreibende Ge-
sellschaften als Finanzdienstleistungsins-
titute unter den Anwendungsbereich des 
Kreditwesengesetzes (KWG). In der amt-
lichen Begründung zum Jahressteuergesetz 
wird die Anwendung der KWG-Regelungen 
mit der Bedeutung der Finanzierungsfunk-
tion des Leasing für die Industrie und vor 
allem den Mittelstand und der damit ein-
hergehenden Systemrelevanz begründet, 
welche eine eingeschränkte Aufsicht recht-
fertige. Ein  Zusammenhang mit der steuer-
lichen Gesetzgebung wird in dieser Begrün-
dung nicht dargestellt. Umgekehrt können 
Leasingunternehmen nur dann das ge-
werbesteuerliche Privileg nutzen, wenn sie 
 mindestens 50 Prozent des Umsatzes aus 
Finanzdienstleistungen (im Sinne des KWG) 
erwirtschaften.

Vor Wirksamwerden des Jahressteuergeset-
zes 2009 wurden Leasingunternehmen im 
KWG als Finanzunternehmen (§ 1 Abs. 3 
KWG) eingestuft und waren aufsichts-
rechtlich nur dann erfasst, wenn sie dem 
Konzern eines Kreditinstitutes angehörten. 
In diesen Fällen waren die Leasinggesell-
schaften nicht selbst Gegenstand der 
 Regulierung, sondern waren von dem 
übergeordneten Institut bei den für Insti-
tutsgruppen relevanten Betrachtungen 
einzubeziehen. 

Anwendungsbereich 
Finanzierungsleasing 

Gemäß § 1 Abs 1a Nr. 10 KWG i.V.m § 32 
KWG begründet der gewerbsmäßige Ab-

schluss von Finanzierungsleasingverträgen 
als Leasinggeber1) die Institutseigenschaft 
und eröffnet den Anwendungsbereich des 
KWG, unter anderem die Vorschriften über 
die Beaufsichtigung (§§ 32ff KWG). Ent-
scheidendes Kriterium für die Anwendung 
der regulatorischen Vorschriften ist die 
Klassifizierung der abgeschlossenen bezie-
hungsweise abzuschließenden Verträge als 
Finanzierungsleasingverträge in Abgren-
zung zu entgeltlichen Gebrauchsüber-
lassungsverträgen. Dabei gelten die von 
der Bundesanstalt für Finanzdienst leis-
tungsaufsicht (BaFin) entwickelten Ab-
grenzungskriterien, welche in einer Ver-
öffent lichung der BaFin vom 19. Januar 
20092) konkretisiert wurden. Danach sind 
 Leasingverträge dann als Finanzierungs-
leasingverträge einzustufen, wenn die Fi-
nanzierungsfunktion gegenüber der Ge-
brauchsüberlassung im Vordergrund steht, 
der Leasinggeber wirtschaftlich somit die 
Beschaffungskosten für das geleaste Gut 
kreditiert. 

Finanzierungsleasing im Sinne  
des KWG?

Unglücklicherweise ist diese Definition 
nicht deckungsgleich mit denen der er-
tragsteuerlichen Leasingerlasse der Finanz-
verwaltung3) oder denen der International 
Financial Reporting Standards (IFRS), wel-
che in der Praxis erprobt sind. Hieraus er-
geben sich in der Praxis Unsicherheiten, ob 
Finanzierungsleasing im Sinne des KWG 
vorliegt beziehungsweise ob Unternehmen 
folglich unter die Regelungen der Regulie-
rung fallen. Die Unsicherheiten betreffen 
insbesondere die Befreiung des direkten 
Herstellerleasing sowie die Klarstellung in 
dem Merkblatt der BaFin zum Kfz-Leasing. 
Beim direkten Herstellerleasing wird unab-
hängig von der Ausgestaltung des Leasing-
vertrags die Absatzfunktion als maßgebend 
für den Vertragsabschluss gesehen, die Fi-
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Mit dem Jahressteuergesetz 2009 wurde 
die Regulierung von Leasinggesellschaften, 
die das Finanzierungsleasing betreiben, 
eingeführt. Auch wenn die Regulierung 
zeitgleich mit dem Höhepunkt der Finanz
marktkrise erfolgte, sieht der Autor sie 
nicht in der Schieflage oder gar Zusam
menbrüchen von Leasinggesellschaften 
begründet, sondern bringt sie in Zusam
menhang mit der Korrektur der durch die 
Unternehmenssteuerreform 2008 geänder
ten gewerbesteuerlichen Behandlung von 
Leasinggeschäften. Seine Fragestellung: 
Hat Deutschland damit die Vorreiterrolle in 
Europa in Sachen Leasingaufsicht über
nommen? Oder ist Deutschland vielmehr 
einem europäischen Standard gefolgt? Was 
bedeutet die Regulierung für die in Deutsch
land tätigen Leasinggesellschaf ten? Und 
wie ist die Regulierung im Vergleich zu den 
für das Leasinggeschäft in Europa bedeu
tenden Ländern England, Italien, Frankreich 
und Spanien zu sehen? (Red.)
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nanzierungsfunktion steht nicht im Vor-
dergrund. Fraglich ist daher, wann eine 
Herstellung anzunehmen ist und wann es 
sich lediglich um ein sogenanntes Custom-
izing durch einen Finanzierer handelt. 

Gemäß den Ausführungen zu den Kilome-
ter-Verträgen im Kfz-Leasing ist es ausrei-
chend, wenn im Normalfall die Vollamorti-
sation nach Rückgabe des Fahrzeugs ohne 
erneutes Verleasen an weitere Leasingneh-
mer durch anschließende Verwertung er-
reicht wird, da dann auch ohne eine forma-
le Restwertgarantie das Investitionsrisiko 
effektiv beim Leasingnehmer liegt. Fraglich 
ist hier, auf welche anderen, nach IFRS als 
Operate Leases zu klassifizierenden Ver-
tragsarten, diese Argumentation ange-
wendet werden kann. Wann ist durch die 
Zahlung der Leasingraten bereits ein so we-
sentlicher Teil der Kosten des Leasinggebers 
ausgeglichen? Und wie fungibel muss ein 
Markt sein, dass im Normalfall damit ge-
rechnet werden kann, dass die Vollamorti-
sation durch die Verwertung erreicht wird? 

Aufsichtsrechtliche Anforderungen

Grundsätzlich unterliegen die Leasing-
gesellschaften als Institute sämtlichen Vor-
schriften des KWG und den damit in 
 Verbindung stehenden Gesetzen und Ver-
ordnungen. Unternehmen, die ausschließ-
lich Finanzierungsleasing als Finanzdienst-
leistung erbringen, sind jedoch gemäß § 2 
Abs. 7 Satz 2 KWG von verschiedenen Vor-
schriften befreit, weshalb es sich um eine 
sogenannte „eingeschränkte Aufsicht“ 
handelt, die auch als „KWG light” bezeich-
net wird. Die eingeräumten Erleichterun-
gen betreffen insbesondere die Anfor-
derungen an die Eigenmittelausstattung 
(§ 10 KWG), Liquidität (§ 11 KWG), Groß-
kredite (§ 13 KWG) oder die Verpflichtung 
zur Einreichung von Monatsabschlüssen 
(§ 25 KWG). Somit sind Gegenstand der 
Aufsicht neben der Erlaubnis beziehungs-
weise Zulassung der Geschäftstätigkeit 
insbesondere Melde- und Anzeigepflichten 
nach § 14 KWG (Millionenkredite) und § 24 
KWG (Anzeigen), die besonderen organisa-
torischen Pflichten von Instituten (§ 25a 
KWG), welche durch die Mindestanforde-
rungen an das Risikomanagement (MaRisk) 
konkretisiert sind, sowie die Vorschriften 
zur Verhinderung von Geldwäsche, von 
Terrorismusfinanzierung und von betrüge-
rischen Handlungen zum Nachteil der Ins-
titute (§§ 25 b bis h KWG i.V.m. Geldwä-
schegesetz (GwG)). 

Insbesondere die MaRisk stellen dabei die 
Herausforderung der Regulierung für Lea-
singinstitute dar. Denn die ordnungsgemä-
ße Geschäftsorganisation nach § 25a KWG 
beziehungsweise nach den MaRisk umfasst 
ein angemessenes und wirksames Risiko-
management. Dies beinhaltet unter ande-
rem die Ermittlung und Sicherstellung der 
Risikotragfähigkeit, auf deren Grundlage 
jederzeit die Risikotragfähigkeit der Gesell-
schaft bestimmt und gewährleistet werden 
kann. Da dies die laufende Identifizierung, 
Beurteilung, Steuerung und Überwachung 
aller für das jeweilige Institut wesentlichen 
Risiken sowie die Gegenüberstellung der 
ihnen innewohnenden Risikopotenziale mit 
den Risikodeckungsmitteln erfordert, haben 
Leasinggesellschaften auch ohne besonde-
re Vorschriften indirekt eine angemessene 
Eigenmittelausstattung und Liquiditäts-
steuerung zu gewährleisten. Hier jedoch 
ermöglichen die qualitative Ausrichtung 
der MaRisk, insbesondere die in ihnen ver-
ankerten Öffnungsklauseln, die Berück-
sichtigung der Besonderheiten des Lea-
singgeschäfts. 

Diese liegen in der im Vergleich zum klassi-
schen Kreditgeschäft von Kreditinstituten 
stärkeren Asset-Fokussierung und der sich 
hieraus ergebenden größeren Bedeutung 
der objektbezogenen Marktpreisrisiken im 
Vergleich zu den rein adressenbezogenen 
Bonitätsrisiken. Des Weiteren bieten die 
MaRisk aufgrund ihrer Allgemeingültigkeit 
für Kredit- und Finanzdienstleistungsins-
titute aller Größen zahlreiche Gestaltungs-
möglichkeiten, denn sie sind ausschließlich 
ergebnisorientiert formuliert. Der Weg zur 
Ergebniserreichung ist dagegen nicht vor-
gegeben. Maßstab sind dabei jeweils Art, 
Umfang, Komplexität und Risikogehalt der 
getätigten Geschäfte. 

Meldepflichtige Tatbestände

Die meldepflichtigen Tatbestände nach 
§ 24 KWG betreffen im Wesentlichen ge-
sellschaftsrechtliche Veränderungen und 
Veränderungen bei wesentlichen Beteili-
gungen. Die Meldepflicht gemäß § 14 um-
fasst die quartalsweise Anzeigepflicht von 
Kreditnehmern,4) deren Kreditvolumen 1,5 
Millionen Euro oder mehr beträgt, bei der 
Deutschen Bundesbank. Das Kreditvolumen 
bemisst sich dabei nach der Groß- und 
Millionenkreditverordnung (GroMikV). Die-
se Vorschrift erinnert zunächst stark an die 
an Kreditinstituten ausgerichtete, auf Ad-
ressenausfallrisiken konzentrierte Aufsicht, 

jedoch steht hier die Informations- und 
Transparenzfunktion für die potenziellen 
Kreditgeber (Leasinggeber) im Vorder-
grund. Es wird nämlich nicht das Adressen-
ausfallrisiko des Kreditgebers (des Leasing-
instituts), sondern die Gesamtverschuldung 
der angezeigten Kreditnehmer (Leasing-
nehmer) überwacht und im Rahmen der 
Evidenzmeldungen an die im Meldeprozess 
beteiligten Unternehmen zurückgespielt. 
Des Weiteren haben Leasinggesellschaften 
in Erweiterung der vorgenannten Vor-
schriften gemäß §§ 25b bis 25h KWG und 
dem Geldwäschegesetz (GwG), Vorkehrun-
gen zur Verhinderung von Geldwäsche, 
von Terrorismusfinanzierung und von be-
trügerischen Handlungen zum Nachteil der 
Institute zu treffen.

Regulierung in ausgewählten Ländern 
im Europäischen Wirtschaftsraum

Neben Deutschland, welches in Bezug auf 
das getätigte Neugeschäftsvolumen 2009 
in Europa den ersten Platz einnimmt, ver-
fügen Großbritannien, Italien, Frankreich, 
Spanien und Russland über die bedeu-
tendsten Märkte für das Leasinggeschäft.5) 
Im Folgenden soll untersucht werden, ob 
beziehungsweise wie in diesen Ländern das 
Leasinggeschäft reguliert wird:

Großbritannien: In Großbritannien, dem 
in Europa nach Deutschland größten Markt 
für Leasinggeschäfte, bestehen keine be-
sonderen regulatorischen Anforderungen 
an Unternehmen, die das Leasinggeschäft 
betreiben. Banken, die Leasinggeschäft 
 betreiben oder Leasinggesellschaften, die 
einem Bankkonzern angehören, unterlie-
gen jedoch wie alle Banken oder Einlagen-
institute den aufsichtsrechtlichen Anfor-
derungen – dies jedoch nur aufgrund der 
Bankeigenschaft beziehungsweise der Kon-
zernzugehörigkeit, nicht aus der Eigen-
schaft, Leasinggeschäfte zu betreiben. Dies 
sollte jedoch vor dem Hintergrund be-
trachtet werden, dass die wesentlichen im 
Leasingmarkt in Großbritannien tätigen 
Gesellschaften ohnehin im Eigentum von 
Banken stehen und somit als Tochterge-
sellschaft wie eine Bank reguliert werden.
 
Die meisten Leasinggesellschaften in Groß-
britannien gehören der Finance & Leasing 
Association (FLA), der dortigen Interessen-
vertretung für Finanzierungs- und Lea-
singinstitute an. Damit haben sie sich auch 
verpflichtet den von der FLA aufgestellten 
Verhaltensregeln zu entsprechen. Diese 
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 Unser Programm für Sie
 9.00 Uhr  Begrüßung zum Tag
   Philipp Otto
 

 9.15 Uhr  Grundzüge einer modernen Liquiditätsrisikosteuerung vor dem Hintergrund der neuen Baseler Richtlinien
   Peter Neu, Partner, Managing Director, The Boston Consulting Group, Frankfurt am Main 

 9.50 Uhr  Fragen und Antworten

10.00 Uhr  Kreditrisikomanagement in einer Großsparkasse 
  Georg Stocker, Stellv. Vorsitzender des Vorstands, Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main 

10.35 Uhr  Fragen und Antworten

10.45 Uhr  Kaffeepause

11.00 Uhr  Verbriefungsmärkte heute und morgen – eine Nutzenanalyse aus Risikosicht 
 Dr. Hartmut Bechtold, Geschäftsführer, True Sale International GmbH, Frankfurt am Main 

11.35 Uhr  Fragen und Antworten

11.45 Uhr  Spannungsfeld zwischen Mahnprozess und Kündigungsprävention: Behandlung von Problemkrediten  
 und Integration von Kundenwerten in Risikomodelle
 Andreas Kulpa, Leiter Risk Management Consulting, arvato infoscore GmbH,  
 Geschäftsbereich Informationsmanagement, Baden-Baden 

12.20 Uhr  Fragen und Antworten

12.30 Uhr  Mittagsbuffet

Was tun mit Krediten – behalten, auslagern oder verkaufen?
14.00 Uhr Kreditverkäufe und Servicing im Rahmen von Bad Banks und Institutional Restructuring Units
 Dr. Marcel Köchling, Vizepräsident, Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing e.V., Berlin 

14.30 Uhr  Outsourcing von Forderungsmanagement durch industrialisierte Prozesse – ein Praxisbericht
 Christian Grauel, Geschäftsführer, Kruber Hypothekenverwaltungs GmbH, Berlin

15.00 Uhr  Eigenverwaltung von Problemkrediten aus rechtlicher Sicht – was ist rechtlich zu beachten?
 Thorsten Prigge, Geschäftsführer, Partner, Rechtsanwalt, Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH, Düsseldorf

15.30 Uhr  Podiumsdiskussion mit Referenten und Gästen

16.15 Uhr  Schlusswort und Ende der Veranstaltung

 Ausklang im Foyer
 
Die Teilnehmergebühr für die Veranstaltung beträgt 780,– Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Bei vollständiger Stornierung nach dem  
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sind mit den Verbraucherschutzregelungen 
in Deutschland vergleichbar und somit 
nicht unter den Kontext „Regulierung 
durch eine Aufsichtsbehörde” zu fassen.

Registrierung als Finanzinstitut 
erforderlich

Italien: In Italien wird bei Leasingverträ-
gen zwischen Finanzierungsleasing (leasing 
finanziario) und Operate Leasing (leasing 
operativo) unterschieden und an dieser 
Differenzierung die regulatorische Be-
handlung ausgerichtet. Das Finanzierungs-
leasing wird gemäß dem Italian Banking 
Act unter die Kreditgewährung (concessio-
ne di finanziamenti) subsumiert, für die 
eine Registrierung als Finanzinstitut erfor-
derlich ist. Als solches unterliegen diese 
Unternehmen der vollen Bankenaufsicht 
der Bank of Italy. 

Um Finanzierungsleasing handelt es sich 
nach dem italienischen Gesetz, wenn der 
Vertrag als Vollamortisationsvertrag aus-
gestaltet ist und dem Leasingnehmer am 
Ende der Vertragslaufzeit eine Kaufoption 
zu einem am Vertragsbeginn festgelegten 
Ausübungspreis eingeräumt ist. Des Weite-
ren müssen an der jeweiligen Transaktion 
die drei Parteien Hersteller, Leasinggeber 
und Leasingnehmer beteiligt sein. Als Op-
erate Leasing gelten in Abgrenzung hierzu 
alle Verträge, die nicht unter die Definition 
des Finanzierungsleasing fallen. Somit sind 
insbesondere Verträge des Herstellerleasing 
mangels der Einschaltung  einer dritten 
Partei keine Finanzierungsleasingverträge. 
Unternehmen, die das Operate Leasing be-
treiben, unterliegen in Italien keinerlei re-
gulatorischen Anforderungen.

Die regulatorischen Anforderungen an Fi-
nanzinstitute in Italien sind mit den Anfor-
derungen an Banken in Deutschland ver-
gleichbar. Sie umfassen die Ausstattung 
mit angemessenen Eigenmitteln, das Risi-
komanagement einschließlich ordnungs-
mäßiger Geschäftsorganisation und eines 
angemessenen internen Kontrollsystems, 
die Abgabe periodischer Meldungen an die 
Bank of Italy sowie Maßnahmen zur Geld-
wäscheprävention. 

Keine Operate-Leasing-Verträge

Auch in Italien wird der Leasingmarkt 
durch Banken beziehungsweise Gesell-
schaften, die einem Bankkonzern angehö-
ren, geprägt. Insofern wird der überwie-

gende Teil des Leasinggeschäfts bereits 
durch diese Bank- oder Konzerneigen-
schaft in die Regulierung einbezogen. 
 Allerdings ist es Unternehmen, die als Fi-
nanzinstitut registriert sind, nicht erlaubt, 
über das Finanzierungsgeschäft hinaus-
gehende Leistungen zu erbringen. Sie dür-
fen somit keine Operate-Leasing-Verträge 
abschließen. 

Frankreich: Auch in Frankreich unterlie-
gen Leasinggeschäfte, soweit sie als Fi-
nanzierungsleasing einzustufen sind, der 
Regu lierung. Dabei werden Leasingverträ-
ge grundsätzlich danach differenziert, ob 
sie eine Kaufoption des Leasingnehmers 
am Vertragsende zu einem zu Vertrags-
beginn festgelegten Preis beinhalten (bei 
Gewerbetreibenden als Vertragspartner 
„credit-bail”, sonst „location avec option 
d‘achat”) oder nicht. Leasingverträge ohne 
Kaufoptionen (location simple) sind hin-
gegen hiervon freigestellt. Üblicherweise 
werden bei den crédit-bail-Verträgen zu-
sätzlich einige der eigentümertypischen 
Verpflichtungen im Hinblick auf das Objekt 
dem Leasingnehmer zugeordnet. Entschei-
dendes Abgrenzungskriterium ist jedoch 
die Vereinbarung der Kaufoption zuguns-
ten des Leasingnehmers. 

Analog zu den Regelungen in Italien gilt 
das Herstellerleasing nicht als Finanzie-
rungsleasing, da beim Finanzierungsleasing 
die Anschaffung durch den Leasinggeber 
erforderlich ist, die Herstellung ist hierbei 
nicht ausreichend. Sofern die Regulierung 
des Finanzierungsleasing greift, erfolgt die-
se grundsätzlich analog zu Kreditinstituten.

Spanien: Ein ähnliches Bild zeigt Spanien. 
Leasinggeschäfte werden, sofern sie als 
 Finanzierungsleasingverträge und damit 
als kreditähnlich einzustufen sind, der Auf-
sicht und der Regulierung unterstellt. Auch 
in Spanien erfolgt die Regulierung der 
 Unternehmen, die Finanzierungsleasing 
betreiben, analog der Regulierung bei Kre-
ditinstituten. 

Auch die Definition des Finanzierungslea-
sing in Spanien knüpft insbesondere an die 
Vereinbarung einer Kaufoption zugunsten 
des Leasingnehmers am Vertragsende so-
wie an das sogenannte Leasingdreieck aus 
Hersteller, Leasinggeber und Leasingneh-
mer an. Alle Verträge, die nicht diese Krite-
rien des Finanzierungsleasings erfüllen, 
sind im Hinblick auf Regulierung und Auf-
sicht nicht von Bedeutung. Dies gilt auch 

für Leasingverträge, die von einem Herstel-
ler als Leasinggeber abgeschlossen werden.

Deutschland hat durch die Einführung der 
Regulierung für kreditnahe Finanzierungs-
leasinggeschäfte keinen Sonderweg bestrit-
ten, sondern analoge Regelungen zu den 
für das Leasinggeschäft in Europa bedeu-
tenden Märkten geschaffen. Einzig in 
Großbritannien ist die Geschäftsart Finan-
zierungsleasing noch nicht durch die Regu-
lierung erfasst. Dies dürfte jedoch durch 
den großen Marktanteil der banknahen 
Leasinggesellschaften und deren Einbin-
dung in die Regulierung aufgrund der Kon-
zernzugehörigkeit weitgehend kompensiert 
werden.

Kein Sonderweg in Deutschland

Positiv hervorzuheben ist, dass die Re-
gulierung der Leasinggesellschaften in 
Deutschland nicht einfach der Regulierung 
der Kreditinstitute gleichgestellt wurde, 
sondern deutlich qualitativ ausgerichtet ist 
und die leasingtypischen Besonderheiten, 
insbesondere die starke Asset-Fokussie-
rung, hierdurch berücksichtigt. Zu kritisie-
ren ist hingegen, dass es in Deutschland – 
im Unterschied zu Italien, Frankreich oder 
Spanien – bisher nicht gelungen ist, eine 
trennscharfe Unterscheidung zwischen 
aufsichtspflichtigem Finanzierungsleasing- 
und sonstigen Leasinggeschäften zu for-
mulieren. Dies ist jedoch vermutlich auf 
die Entstehungsgeschichte der Regulierung 
beziehungsweise deren gewerbesteuer- 
liche Verknüpfung zurückzuführen. Da nur 
Finanzierungsleasinggesellschaften, die 
mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes aus 
 Finanzdienstleistungen erwirtschaften, das 
gewerbesteuerliche Privileg nutzen kön-
nen, hat die Aufsicht durch die weitgehen-
den Formulierungen möglichst vielen 
 Unternehmen den Zugang zu diesem steu-
erlichen Privileg geebnet.

Fußnoten
1) und die Verwaltung von Objektgesellschaften im 
Sinne des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 17 KWG, auf die im 
Folgenden jedoch nicht weiter eingegangen wird.
2) Merkblatt – Hinweise zum Tatbestand des Finan-
zierungsleasings (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG).
3) Das BMF hat zwischen 1971 und 1992 Leasing-
erlasse veröffentlicht. Sie regeln die Zurechnung des 
wirtschaftlichen Eigentums von Leasingobjekten 
und die bilanzielle Abbildung von Leasingverhält-
nissen in den Jahresabschlüssen von Leasinggeber 
und Leasingnehmer. Sie bilden die steuerrechtliche 
Grundlage für das Leasinggeschäft in Deutschland.
4) Leasinggeschäfte sind Kredite im Sinne des § 19 
Abs. 1 KWG.
5) Vergleiche Statistik der Leaseurope zum Jahr  
2009.




